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2462/J-NR/88, "Katalysatorpflicht fUr Mopeds" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Um die Ubersichtlichkeit und damit die Vollziehbarkeit der 

bereits Uberaus komplizierten Emissionsvorschriften fUr 

Kraftfahrzeuge nicht Ubermäßig zu beeinträchtigen, wurde der 

Bereich der Krafträder insgesamt in der 24. KDV-Novelle 

einheitlich geregelt. In dieser Novelle sind die Grenzwerte 

fUr die Schadstoffemissionen bei einspurigen Motorfahrrädern 

(§ 1d Abs. 1 Z. 1) mit 1,2 g/km fUr CO. 1,0 gjkm fUr un­

verbrannte Kohlenwasserstoffe und 0.2 g/km fUr Stickoxyde 

festgelegt. Diese Werte k~nnen nach dem Stand der Technik nur 

von Motoren mit Katalysator erreicht werden. 

Durch langwierige Diskussionen Uber die Begrenzung des 

Betriebsgeräusches von Motorrädern mit den einschlägigen 

Verbänden der Wirtschaft hat sich die Fertigstellung der 24. 

KDV-Novelle verzögert. Aus diesem Grund und wegen der wirt­

schaftlichen Notwendigkeit der Umstellung der Produktion und 

der Beseitigung der Lagervorräte des österreichischen Fahr­

zeughandels werden die Abgasvorschriften fUr die Genehmigung 

von Motorfahrrädern um 3 Monate später. also am 1.10.1988, in 

österreich in Kraft treten. 
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